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… 

I. Einleitung 

Nachdem der Bundesrat am vergangenen Freitag, den 16. 

Dezember 2022, den Gesetzesentwürfen für die Energie-

preisbremse und insofern insbesondere dem Erdgas-

Wärme-Preisbremsen-Gesetz (EWPBG) zugestimmt 

hat, ist mit dem Inkrafttreten des Gesetzes noch vor 

dem Jahreswechsel zu rechnen. Das Gesetz sieht insbe-

sondere für Unternehmen Entlastungen vor und wird vo-

raussichtlich schwerpunktmäßig die Metall-, Automobil-, 

Chemie-, Zement- und Papierindustrie betreffen. 

Aus arbeitsrechtlicher Sicht stehen die Vorschriften unter 

der Maxime quid pro quo: Wer Unterstützungsleistungen 

in Anspruch nehmen will, zahlt hierfür mitunter einen ho-

hen Preis. Neben dem Eingriff in die Vergütung der Ge-

schäftsleitung (Boni-Verbot) kann insbesondere die in § 29 

Abs. 1 EWPBG normierte Arbeitsplatzerhaltungs-

pflicht Unternehmen in Zukunft bei ihrer Personalpla-

nung erheblich beschränken.   

Die hier beschriebenen Regelungen sind gleichlaufend zu 

denen bei der ebenfalls beschlossenen Strompreisbremse. 

Im Strompreisbremsegesetz finden sich diese im § 37 

StromPBG. 

Beide Gesetze lassen aus arbeitsrechtlicher Perspektive 

viele Fragen offen. Im Folgenden wird versucht, anhand 

der Gaspreisbremse etwas Licht ins Dunkel zu bringen, 

wenngleich bei einer Vielzahl der Probleme die künftige 

Verwaltungspraxis entscheidend sein wird. 

 

II. Arbeitsplatzerhaltungspflicht nach  

§ 29 Abs. 1 EWPBG 

Nach § 29 Abs. 1 EWPBG sind Unternehmen bei Inan-

spruchnahme von Energiekostenzuschüssen von über 

2 Millionen Euro bis zum 30. April 2025 zu einer Arbeits-

platzsicherung verpflichtet. Im Wortlaut heißt es: 

 

(1) Letztverbraucher oder Kunden, die ein Unterneh-

men sind und Arbeitnehmer beschäftigen, können auf 

Grundlage dieses Gesetzes und des Strompreisbremse-

gesetzes insgesamt Entlastungen in Höhe von über 2 

Millionen Euro beziehen, wenn sie durch Tarifvertrag 

oder Betriebsvereinbarung eine Regelung zur Beschäfti-

gungssicherung für die Dauer bis mindestens zum 30. 

April 2025 getroffen haben. Eine solche Beschäftigungs-

vereinbarung kann ersetzt werden durch  

1. eine schriftliche Erklärung des Letztverbrauchers 

oder Kunden mit vorliegenden Stellungnahmen von 

Verhandlungsbeteiligten über die Gründe des Nichtzu-

standekommens einer Betriebsvereinbarung oder eines 

Tarifvertrages und  

2. eine Erklärung des Letztverbrauchers, wonach er sich 

selbst verpflichtet, bis mindestens zum 30. April 2025 

eine Belegschaft zu erhalten, die mindestens 90 Prozent 

der am 1. Januar 2023 vorhandenen Arbeitsplatz-Voll-

zeitäquivalente entspricht. 

 

Sollte sich das Unternehmen nicht zur Arbeitsplatzsiche-

rung verpflichten bzw. diese nicht nachweisen, kann es 

Energiekostenzuschüsse nur bis zu einer Höhe von 2 Milli-

onen Euro in Anspruch nehmen (§ 29 Abs. 2 S. 2 EWPBG). 

Den Schwellenwert übersteigende Energiekostenzu-

schüsse sind zu erstatten (§ 29 Abs. 2 S. 3 EWPBG).   

 

(2) … 2Erfolgt bis zum 15. Juli 2023 kein Nachweis, ha-

ben Letztverbraucher oder Kunden nur einen Anspruch 

auf Gesamtentlastung nach diesem Gesetz und dem 

Strompreisbremsegesetz in Höhe von bis zu 2 Millionen 

Euro. 3Übersteigende Entlastungsbeträge sind zu erstat-

ten. … 

 

Hält das Unternehmen die Arbeitsplatzerhaltungspflicht 

nicht ein, ist die Prüfbehörde gem. § 29 Abs. 4 EWPBG be-

rechtigt, Unterstützungsleistungen zurückzufordern. 

Die Arbeitsplatzerhaltungspflicht  

nach dem Erdgas-Wärme- 

Preisbremsen-Gesetz 
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Dabei ist die Prüfbehörde gehalten, die Höhe der Rückfor-

derung prozentual an die Unterschreitung der Beschäfti-

gungsquote zu knüpfen. 

 

(4) Die Prüfbehörde soll nach pflichtgemäßem Ermes-

sen die gewährte Entlastung, die 2 Millionen Euro über-

steigt, ganz oder teilweise zurückfordern, wenn der 

Letztverbraucher oder Kunde die Mindestverpflichtung 

nach Absatz 1 Satz 2 nicht erfüllt. Dabei berücksichtigt 

die Prüfbehörde insbesondere folgende Grundsätze: 

1. Die Höhe der Rückforderung der erhaltenen Förde-

rung soll prozentual der Höhe der Unterschreitung der 

vereinbarten oder zugesicherten Zahl an zu erhaltenen 

Arbeitsplatz-Vollzeitäquivalenten entsprechen, mindes-

tens aber 20 Prozent betragen. 

2. Bei Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz oder 

beim Übergang von Betrieben oder Betriebsteilen nach 

§ 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs berücksichtigt die 

Prüfbehörde, in welchem Umfang die zum 1. Januar 

2023 vorhandenen Arbeitsplatz-Vollzeitäquivalente bis 

zum 30. April 2025 beim Rechtsnachfolger erhalten ge-

blieben sind. 

3. Eine Unterschreitung der vereinbarten oder zugesi-

cherten Zahl an zu erhaltenen Arbeitsplatz-Vollzeitäqui-

valenten um bis zu 50 Prozent kann durch Investitionen 

in Höhe von mindestens 50 Prozent des nach diesem 

Gesetz, dem Strompreisbremsegesetz und nach dem 

Energiekostendämpfungsprogramm erhaltenen För-

derbetrags ausgeglichen werden. … 

 

III. Was gilt konkret? 

1. Energiekostenzuschüsse von 2 Millionen 

Die Pflicht zur Arbeitsplatzsicherung besteht erst ab Ener-

giekostenzuschüssen von mehr als 2 Millionen Euro. Die 

Energiekostenzuschüsse beinhalten dabei die Hilfen so-

wohl nach dem EWPBG als auch dem Strompreisbremse-

gesetz. Die Berechnung erfolgt rein unternehmens- und 

nicht konzernbezogen. 

Auch wenn die Pflicht zur Arbeitsplatzsicherung nicht ein-

gehalten wird, kann eine Erstattung der „ersten 2 Millio-

nen“ nicht erfolgen.  

 

2. Abgestuftes System der Arbeitsplatzsicherung 

§ 29 Abs. 1 EWPBG normiert ein abgestuftes System der 

Arbeitsplatzsicherung. 

Nach dem Konzept des Gesetzgebers obliegt es vorrangig 

den Tarif- bzw. Betriebsparteien, eine Vereinbarung über 

die Arbeitsplatzsicherung zu finden. Konkrete Vorgaben 

hinsichtlich der Ausgestaltung der Arbeitsplatzsicherung 

bestehen insofern nicht. Allein der Zeitraum der 

Arbeitsplatzsicherung wird bis mindestens zum 30. April 

2025 vorgegeben. Es ist daher davon auszugehen, dass bei 

einer Einigung mit Gewerkschaft oder Betriebsrat auch 

eine Arbeitsplatzsicherung unterhalb der Grenze von 90 % 

vereinbart werden kann. 

Eine Pflicht zum Abschluss eines entsprechenden Tarifver-

trags oder einer entsprechenden Betriebsvereinbarung be-

steht allerdings nicht. Dem Unternehmen steht es nach 

§ 29 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 EWPBG offen, eine Selbstverpflich-

tung abzugeben, nach der bis mindestens zum 30. April 

2025 eine Belegschaft erhalten wird, die mindestens 90% 

der am 1. Januar 2023 vorhandenen Arbeitsplatz-Vollzeit-

äquivalente entspricht. Diese Lösung steht auch Unterneh-

men offen, die nicht tarifgebunden sind und bei denen kein 

Betriebsrat besteht.  

3. Breiter Belegschaftsbegriff  

Hinsichtlich der Grenze von 90 % findet nach der Geset-

zesbegründung ein weiter Belegschaftsbegriff Anwendung, 

was die Flexibilität des Unternehmens weiter einschränkt. 

Insofern ist es zunächst positiv zu werten, dass es nicht auf 

den Headcount ankommt, sondern auf sog. Arbeitsplatz-

Vollzeitäquivalente (Full-Time-Equivalent, FTE). D.h. ein 

Teilzeitbeschäftigter, dessen Arbeitszeit gegenüber der 

Vollzeitbeschäftigter nur 50% beträgt, schlägt nur mit ei-

nem halben Arbeitsplatz, d.h. 0,5, zu Buche. Ferner soll es 

nach der Gesetzesbegründung auch nicht auf den Erhalt 

des einzelnen Arbeitsplatzes ankommen, sondern auf den 

Erhalt der Größe der Gesamtbelegschaft. 

In die Grenze von 90% sind nach der Gesetzesbegründung 

neben den Stammarbeitnehmern aber auch regelmäßig 

überlassene Leiharbeitnehmer miteinzubeziehen. Dies ist 

insbesondere misslich, da das Instrument der Leiharbeit-

nehmer gerade dazu dient, kurzfristig auf wirtschaftliche 

Entwicklungen reagieren zu können. 

 

4. Nachweis der Arbeitsplatzsicherung 

Das Unternehmen muss der Prüfbehörde bis zum 15. Juli 

2023 nachweisen, inwiefern es sich zur Arbeitsplatzsiche-

rung verpflichtet hat – sei es durch die Vorlage des Tarif-

vertrags, der Betriebsvereinbarung oder der Selbstver-

pflichtung nach § 29 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 EWPBG.  

 

5. Stellungnahme zum Nichtzustandekommen ei-

ner Betriebsvereinbarung oder eines Tarifver-

trags 

Das Gesetz sieht zwar auch vor, dass Unternehmen, die ta-

rifgebunden sind und/oder betrieblich mitbestimmt sind, 

nach § 29 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EWPBG eine Erklärung über das 

Nichtzustandekommen einer Vereinbarung mit den Tarif- 

bzw. Betriebsparteien abzugeben haben. Die Nichteinhal-

tung dieser Pflicht ist aber sanktionslos. Die entsprechende 
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Erklärung muss weder nach § 29 Abs. 2 EWPBG bei der 

Prüfbehörde eingereicht werden, noch hat diese im weite-

ren Verlauf Einfluss auf die Leistung der Energiezuschüsse.  

 

6. Folgen einer Verletzung der Mindestverpflich-

tung 

Wird die Grenze von 90% Arbeitsplatzerhalt unterschrit-

ten, muss mit der (teilweisen) Rückforderung der über 

2 Millionen Euro hinausgehenden Zuschüsse gerechnet 

werden. Ob und inwieweit die Zuschüsse zurückgefordert 

werden, liegt dabei im Ermessen der Behörde.  

§ 29 Abs. 4 EWPBG schränkt das Ermessen aber teilweise 

ein. So soll mindestens 20 % der Zuschüsse zurückgefor-

dert werden. Ferner soll ein Gleichlauf zwischen dem Maß 

der Unterschreitung und der Höhe der Rückforderung her-

gestellt werden.  

Wird die Arbeitssicherungspflicht um mehr als 50% unter-

schritten, soll der gesamte 2 Millionen Euro überschrei-

tende Betrag zurückgefordert werden.  

 

7. Betriebsübergang 

Gesondert geregelt ist die Rückforderungsmöglichkeit im 

Fall, in dem es zu Veränderungen des Geschäftsbetriebs 

aufgrund des Umwandlungsgesetzes oder Betriebsüber-

gängen nach § 613a BGB gekommen ist (§ 29 Abs. 4 S. 2 

Nr. 2 EWPBG). 

Nach der Gesetzesbegründung soll durch diese Regelung 

insbesondere klargestellt werden, dass die Prüfbehörde die 

über 2 Millionen Euro hinausgehenden Zuschüsse voll-

ständig zurückfordern kann und soll, wenn der Geschäfts-

betrieb vollständig eingestellt oder er ins Ausland verlagert 

wurde. 

In anderen Fällen, in denen es zu Veränderungen des Ge-

schäftsbetriebs aufgrund des Umwandlungsgesetzes oder 

Betriebsübergängen nach § 613a BGB gekommen ist, habe 

die Prüfbehörde zu berücksichtigen, in welchem Umfang 

die Arbeitsplatz-Vollzeitäquivalente erhalten geblieben 

sind. Bezugspunkt ist hier daher der (übergegangene) Be-

trieb oder Betriebsteil.  

 

8. Ausgleich einer Unterschreitung der Arbeits-

platzsicherung durch Investitionen 

Zuletzt hat die Prüfbehörde im Rahmen der Rückforde-

rungsmöglichkeit Investitionen des Unternehmens in die 

Transformation, den Klima- und Umweltschutz und die 

Energieversorgungssicherheit zu beachten. 

Insofern kann eine Unterschreitung der Arbeitsplatzzahlen 

um bis zu 50% durch entsprechende Investitionen kom-

pensiert werden. Der Gesetzgeber möchte durch diese Re-

gelung insbesondere dem Umstand Rechnung tragen, dass 

insbesondere umwelt- und klimaschutzbedingte Transfor-

mationen zu Stellenabbau führen können. Das Gesetz 

macht insofern klare Vorgaben in welcher Höhe die Inves-

titionen Berücksichtigung finden können.  

Demnach muss die Höhe der Investition zumindest die 

Hälfte der erhaltenen Energiekostenzuschüsse betragen – 

damit sind auch solche gem. Strompreisbremse- und Ener-

giekostengesetz eingeschlossen. Zudem soll eine Steige-

rung der Investitionsquote im Zeitraum 2023 bis 2026 ge-

genüber dem Vergleichszeitraum 2019 bis 2021 um min-

destens 20% erfolgen.  

 

IV. Praktische Erwägungen 

1. Voraussichtlich (Gesamt-)Betriebsvereinba-

rung Mittel der Wahl zur Arbeitsplatzsicherung 

In der Praxis bietet sich für (teilweise) betrieblich mitbe-

stimmte Unternehmen unseres Erachtens vorrangig das 

Mittel der Betriebsvereinbarung zur Regelung der Arbeits-

platzsicherung an. Die Betriebsräte sind im Zweifel sach-

näher als die Gewerkschaften und können die Auswirkun-

gen auf ggf. bereits bestehende Betriebsvereinbarungen 

zur Arbeitsplatzsicherung häufig besser einschätzen. Oft 

sind Vereinbarungen mit Betriebsräten auch schneller ein-

zuleiten. Ferner ist die Betriebsvereinbarung flexibler als 

die Selbstverpflichtung und ermöglicht insbesondere die 

Festlegung einer Arbeitsplatzsicherung von weniger als 90 

% der Belegschaft.  

In Unternehmen mit mehreren Betrieben, fällt der Ab-

schluss der entsprechenden Vereinbarung im Zweifel in 

den Zuständigkeitsbereich des Gesamtbetriebsrats, da die 

Arbeitsplatzerhaltungspflicht nicht nur betriebs-, sondern 

unternehmensweit gilt. 

Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat sind durch die 

Möglichkeit der Selbstverpflichtungserklärung stark vor-

gezeichnet. Es ist insofern davon auszugehen, dass sich der 

Betriebsrat an dem Schwellenwert von 90 % stark orien-

tiert und eine Abweichung nach unten durch andere Zusa-

gen zu erkaufen ist. 

Sollten die Tarifparteien allerdings eine Vereinbarung tref-

fen, geht diese der Betriebsvereinbarung nach § 77 BetrVG 

vor. Vor allem in großen Unternehmen mit einer Tradition 

von Haustarifverträgen kann daher auch der Tarifvertrag 

das Mittel der Wahl sein. 

 

2. Keine Ausnahmen für bereits geplanten Stel-

lenabbau  

Auffallend und unseres Erachtens ein starkes Manko des 

Gesetzes ist, dass keinerlei Sonderregelungen für einen be-

reits geplanten Stellenabbau bestehen. Die Unternehmen 

müssen daher davon ausgehen, dass jeglicher künftiger 
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Austritt von Arbeitnehmern in den Schwellenwert einbezo-

gen wird. Dies betrifft damit auch Arbeitnehmer, deren Ar-

beitsverhältnis bereits gekündigt wurde, deren Kündi-

gungsfrist aber erst im kommenden Jahr ausläuft. 

Um dennoch in den ungekürzten Genuss von Zuschüssen 

von mehr als 2 Millionen Euro zu gelangen, bleibt hier al-

lein die Option, zwischen den Tarif- oder Betriebsparteien 

eine einvernehmliche Regelung zur Arbeitsplatzsicherung 

zu finden. 

Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass die Gründe für 

den Arbeitsplatzabbau im Rahmen der Ermessensent-

scheidung der Prüfbehörden nach § 29 Abs. 4 EWPBG Be-

rücksichtigung finden. 

 

3. Restrukturierungshindernis nach Betriebsüber-

gängen  

Die Auswirkungen eines Arbeitsplatzabbaus nach Betrieb-

sübergängen wird im Rahmen künftiger Betriebsüber-

gänge Beachtung finden.  

Der Erwerber muss damit rechnen, durch kollektive Ver-

einbarungen weitgehenden Restrukturierungshindernis-

sen gegenüberzustehen.  

Bestehen keine kollektiven Vereinbarungen, wird der Ver-

äußerer darauf zu achten haben, den Erwerber zur Einhal-

tung der Arbeitsplatzsicherung und bei Nichteinhaltung 

zur Erstattung des Rückforderungsbetrags zu verpflichten. 

Ferner wird der Veräußerer dem Erwerber Auskunfts-

pflichten auferlegen. Andernfalls wird er bei der Prüfbe-

hörde die Erhaltung der Arbeitsplätze nicht darlegen kön-

nen.  

 

4. Dokumentation der Gründe für einen Stellen-

abbau 

Zuletzt ist zu empfehlen, die Gründe für einen Stellenab-

bau sorgfältig zu dokumentieren. Den Prüfbehörden steht 

bei der Rückforderung von Zuschüssen ein Ermessen zu. 

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Prüfbehörde 

positiv berücksichtigt, wenn klar dokumentiert werden 

kann, dass der Stellenabbau bspw. (i) bereits vor Inan-

spruchnahme der Energiezuschüsse geplant war und/oder 

(ii) in Gründen liegt, die in keinerlei Bezug zu den Energie-

zuschüssen und deren Höhe stehen. Auch jegliche Trans-

formation, die dem Klima- und Umweltschutz dient, sollte 

mit Blick auf § 29 Abs. 4 S. 2 Nr. 4 EWPBG gut dokumen-

tiert werden. 

 

V. Fazit und Empfehlung 

Im Lichte der Gesetzeskonzeption müssen Unternehmen 

gewissenhaft das Für und Wider der Inanspruchnahme 

von Unterstützungsleistungen abwägen. Während die Un-

terstützungsleistungen im Idealfall maßgeblich zu einer 

Abfederung der wirtschaftlichen Belastungen der Energie-

krise und damit auch zum Arbeitsplatzerhalt beitragen 

können, muss auch im Auge behalten werden, dass durch 

die Inanspruchnahme der Unterstützungsleistungen Maß-

nahmen der Personalreduktion erschwert werden.  
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